
 

 

Ausschnitt aus der aktuellen Entgelttabelle für alle 
Arbeitnehmer/innen in Einrichtungen der Altenhilfe gültig ab 
01.01.2020 

Einrichtungen der Altenhilfe im Sinne des TV DN sind Einrichtungen oder Einrichtungsteile, die 
überwiegend ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen für Pflegebedürftige im 
Sinne des SGB XI erbringen. 

Tabelle für E-Gruppen für Arbeitnehmerinnen in Einrichtungen der Altenhilfe- gültig ab 1.01.2020 
Teil B I. § 5 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
E  9 3.273,41 € 3.465,97 € 3.658,52 € 3.851,07 € 3.947,35 € 
E  8 2.859,91 € 3.028,15 € 3.196,38 € 3.364,61 € 3.448,72 € 
E  7 2.713,51 € 2.871,79 € 3.031,34 € 3.190,87 € 3.270,65 € 
E  6 2.511,98 € 2.655,61 € 2.800,23 € 2.947,61 € 3.021,29 € 
E  5 2.672,01 € 2.737,05 €       
E 4  2.516,77 € 2.577,94 €       
E 3  2.317,50 € 2.371,93 €       

 

Bei entsprechenden Tätigkeitsjahren erfolgt der Einstieg in die entsprechende Stufe. 

ArbeitnehmerInnen auf Arbeitsplätzen in der stationären Altenpflegeeinrichtung erhalten eine 
monatliche Zulage zum Tabellenentgelt. Die Höhe der Bruttozulage beträgt in den 
Entgeltgruppen:  

- E3 bis E4    85,00€, 
- E5 bis E6 100,00 €, 
- E7 bis E9 120,00 €. 

Weitere Sozialleistungen: 

- Kinderzulage in Höhe von 112,71 € brutto pro Monat (bei Vollzeit für jedes Kind, dem Sie gesetzlich zum 
Unterhalt verpflichtet sind, Teilzeit entsprechend anteilig) 

- sonstige Vergütung in Abhängigkeit vom betrieblichen Einsatz wie z. B. bei Rufdiensten (Vergütung richtet 
sich nach der jeweiligen Bewertung der Stufe), Schichtarbeit (AN, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten 
zusätzlich eine monatliche Bruttopauschale in Höhe von 46,02 € wenn die Schichtarbeit innerhalb von 
mindestens 18 Stunden geleistet wird und 35,79 € innerhalb von mindestens 13 Stunden), Nachtdienst (für 
Nachtdienst erhalten AN zusätzlich 1,62 € brutto pro geleistete Stunde) 
AN, die in Wechselschicht arbeiten, erhalten zusätzlich eine Zulage in Höhe von 102,26 € brutto monatlich  

- arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge (ZVK) 
- Zuschuss in Höhe von 6,65 € bei arbeitnehmerfinanzierter Altersvorsorge in Form einer Direktversicherung 
- Jahressonderzahlung 
- vermögenswirksame Leistungen 
- Betriebskindergarten 
- jährliches Betriebsfest 


